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 Veröffentlicht am 30.10.1957

Norm

AußStrG §9 J2

Rechtssatz

Eine deutsche AG, die 1938 eine österreichische GmbH durch Verschmelzung unter Ausschluß der Liquidation erwarb

und letztere handelsregisterlich löschen ließ, ist im Verfahren, womit die Liquidation der gelöschten GmbH vom

österreichischen Handelsregister bewilligt wurde, Beteiligte und besitzt die Rekurslegitimation.
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